
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/11/17 4Ob382/87,
7Ob542/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1987

Norm

GewO 1973 §1 Abs5

Rechtssatz

Für das Merkmal der Gewinnabsicht ist die Zweckwidmung des Ertrages (Erfolges) irrelevant; bei Zutre en der übrigen

Merkmale unterliegt daher auch die zum Nutzen Dritter ausgeübte (fremdnützige) Tätigkeit der GewO.

Entscheidungstexte

4 Ob 382/87

Entscheidungstext OGH 17.11.1987 4 Ob 382/87

7 Ob 542/92

Entscheidungstext OGH 19.03.1992 7 Ob 542/92

nur: Für das Merkmal der Gewinnabsicht ist die Zweckwidmung des Ertrages (Erfolges) irrelevant. (T1)
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